
 

Niederschrift 
über die 14. Sitzung der Gemeindevertretung am 29.11.2017 

 
Beginn: 20:00 Uhr Unterbrechungen 

Ende: 20:42 Uhr Gesetzliche Mitgliederzahl: 
Anwesend: 

23 
19 

14. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung 
Anwesend: 

Vorsitzende/r 
Herr Peter Harz  

UNS-Fraktion 
Frau Alexandra Braunisch  
Herr Jörg Braunisch  
Herr Bernd Eberwein  
Herr Michael Jakobshagen  
Herr Lukas Sinning  

SPD-Fraktion 
Herr Gerrit Drebes  
Herr Ralf Eberwein  
Herr Andreas Erdmann  
Frau Uta Erdmann  
Frau Alexandra Kuschel-Engel  
Herr Peter Liesert  
Frau Ingrid Lücke  
Frau Simone Mader  
Herr Werner Pausch  
Herr Manfred Rewald  
Herr Heinrich Spindeler  
Herr Hans Staudte  
Frau Meta Zinke  

Gemeindevorstand 
Frau Astrid Braunisch  
Herr Manfred Erben  
Frau Edith Gruneberg  
Herr Walter Krug  
Herr Siegfried Richter  
Herr Michael Steisel  
Herr Dieter Zinke  

Schriftführer 
Herr Dirk Schröder  
 
 
Abwesend: 

UNS-Fraktion 
Frau Anja Deubach  
Herr Jason Jakobshagen  

SPD-Fraktion 
Herr Reiner Brandau  
Frau Martina Wendel-Knierim  
 



 

 
 1   Gemeindevorstandsbericht 

Erledigung von Anfragen 
Vorlage: 0177/2017 

 

   
 2   Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- 

und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) 
Vorlage: 0165/2017/2 

 

   
 3   Antrag der UNS-Fraktion:  

"Vorlage des Haushaltsentwurfs 2018 im 1. Quartal" 
Vorlage: 0170/2017 

 

   
 4   Antrag der UNS-Fraktion:  

Antrag zur "Beitragsfreiheit Kindergärten/-tagesstätten für 3 
bis 6-jährige" 
Vorlage: 0171/2017 

 

   
 
Bemerkungen: 
 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung wurden durch Einladung vom 23.11.2017 für den 
29.11.2017, 20:00 Uhr, unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. 
 
Zeit, Ort und Stunde der Sitzung und die Tagesordnung waren öffentlich bekanntgegeben. 
Die Beratungen fanden in öffentlicher Sitzung statt. 
 
Das vorsitzende Mitglied eröffnete die Sitzung und stellte die frist- und formgerechte Ladung 
sowie die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
TOP  1 Gemeindevorstandsbericht Erledigung von Anfragen 

Vorlage: 0177/2017 
 
zur Kenntnis genommen 
 

Bürgermeister Steisel 

Sitzungen Im Berichtszeitraum hat der Gemeindevorstand  4-mal getagt. 

 

 

  

Anfragen UNS zur „HESSENKASSE“ 

 

Welche Bestände wurden gemeldet? 

Die Gemeinde Söhrewald hat zum 30.06.2017 einen Kassenkredit-
bestand von rd. 2.800.000 € gemeldet.  

 

Wie sieht die Rückmeldung der Kreditprüfer für die Finanzen 
der Gemeinde Söhrewald aus? Welche weiteren Informationen 
gibt es aus der Regionalkonferenz vom 25.10.2017? 

Nach einer groben Prüfung teilt das Ministerium mit, dass rd. 
150.000 € auf die Vorfinanzierung von Investitionen angerechnet 
werden und rd. 50.000 € als liquide Mittel angenommen werden. 



 

Danach ergibt sich ein vorläufiger und unverbindlicher Ablösebe-
trag in Höhe von 2,6 Mio. 

Als nächstes sind anhand der vorläufigen Finanzrechnung zum 
31.12.2017 der Kassenkreditbestand und die liquiden Mittel zu 
diesem Termin nachzuweisen.  

Weitere entscheidungsrelevante Sachverhalte sind ebenfalls nach 
dem 31.12.2017 mitzuteilen. 

Hat die Gemeinde Söhrewald bereits eine Terminvereinbarung 
getroffen?  

Das Hessische Finanzministerium hat je nach Situation verschie-
dene Versionen von Schreiben versandt. Im Schreiben an die Ge-
meinde Söhrewald ist kein ausdrücklicher Termin in Wiesbaden 
vorgesehen.  

Nach Rücksprache mit dem Ministerium ist auch kein Termin erfor-
derlich. Die besprochenen Sachverhalte fallen unter die weiteren 
entscheidungsrelevanten Sachverhalte und werden mit der Mel-
dung des Kassenkreditbestands und der liquiden Mittel an das 
Ministerium übermittelt.   

Aus der Kommunalkonferenz am 25.10.2017 haben sich keine 
weiteren Erkenntnisse ergeben. 

Der Gemeindevorstand bedankt sich für die freundlichen Hinweise 
bzgl. der ausgebuchten Termine und verweise ausdrücklich darauf, 
dass die Gemeindeverwaltung Söhrewald, trotz zeitweise ange-
spannter Personalsituation, die erforderlichen Termine im Blick hat. 
Die Hessenkasse stellt sicherlich eine Option dar die kaum auszu-
schlagen sein wird. Immerhin übernimmt das Land die Hälfte der 
Kassenkredite. Die Konsequenzen sind allerdings noch nicht kom-
plett absehbar. 

Da die Finanzausstattung der Kommunen grundsätzlich nicht ver-
bessert wird besteht die Gefahr, dass trotzdem Überziehungskredi-
te erforderlich sein könnten.  

Da auch der Landkreis Kassel voraussichtlich der Hessenkasse 
beitreten wird, würde das bedeuten, dass auch die Kreisumlage 
steigen könnte. Zwar ist hier eine Sperrregelung vorgesehen, wie 
das aber in der Realität umgesetzt werden soll ist noch unklar.  

Es ist bereits angekündigt, dass die Tilgung der Kredite des Fi-
nanzhaushalts auch wieder aus dem Ergebnishaushalt zu erwirt-
schaften ist. 

Die vorgenannten Punkte ergeben einen erheblichen Druck auf den 
Ergebnishaushalt. Dieser Druck kann nur durch Abbau der letzten 
freiwilligen Leistungen oder durch Steuererhöhungen Höhe kom-
pensiert werden. 

  



 

 

  

Anfragen UNS zur „Gebührenbefreiung Kindertagesstätten“ 

 

Die Hessische Landesregierung hat für das Kindergartenjahr 
2018/2019 eine Beitragsfreistellung von den Gebühren für die Kin-
dertagesstätten angekündigt. Nach den bisher vorliegenden Pres-
semitteilungen soll die Entscheidung über die Freistellung bei den 
Kommunen selbst liegen. Damit entzieht sich das Land Hessen des 
nach der Hessischen Verfassung vorgegebenen Konnexität. Im 
Sinne der Eltern wird sich voraussichtlich keine Gemeinde der Ge-
bührenbefreiung verschließen (können).    

Ähnlich wie beim BAMBINI-Programm hat das Land Hessen einen 
Pauschalbetrag als Zuschuss für die Kommunen in Aussicht ge-
stellt hat. Dieser Pauschalbetrag in Höhe von 136 € liegt deutlich 
unter dem derzeit durchschnittlich erhobenen monatlichen Beitrag 
für 6 Stunden. Pro Jahr wird der Ergebnishaushalt der Gemeinde 
damit um weitere 80.000 € zusätzlich belastet. 

Zusätzlich ist zu erwarten, dass sich Veränderungen bei der Nach-
frage der angebotenen Betreuungszeiten ergeben. So könnten 
beispielsweise Eltern, die bislang nur das halbtägliche Betreuungs-
angebot in Anspruch genommen haben, aufgrund der Beitragsfrei-
heit für die ersten 6 Stunden auf das ganztägige Angebot um-
schwenken. Dies hätte gravierende personelle und organisatori-
sche Veränderungen zur Folge. 

Nach Vorlage des endgültigen Gesetzestextes wird der Gemeinde-
vorstand prüfen ob weiteren Änderungen beim Angebot der Ge-
meinde Söhrewald erforderlich sind. Außerdem sind die Gebühren 
neu zu kalkulieren. 

Aus diesem Grunde ist ein entsprechender Satzungsbeschluss 
derzeit  
nicht sinnvoll.  

 

  

Blumenwiesen 

 

 
 

Im Herbst wurden die Blühflächen der Gemeinde Söhrewald ge-
mäht. Nach Auskunft des Herstellers, der Firma Küpper, sollen die 
Flächen im September/Oktober gemäht werden um den Humus 
und das Unkraut nicht zu stärken.  

 



 

 
 
TOP  2 Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbe-

steuer (Hebesatzsatzung) 
Vorlage: 0165/2017/2 

 
Beschlussvorschlag: 
 

Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertre-
tung die vorliegende Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und 
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) ohne Änderungen. 
 
einstimmig beschlossen 
 
 
TOP  3 Antrag der UNS-Fraktion: "Vorlage des Haushaltsentwurfs 2018 im 

1. Quartal" 
Vorlage: 0170/2017 

 
Der Antrag wurde von der UNS-Fraktion zurückgezogen 
 
zurückgestellt 
 
 
TOP  4 Antrag der UNS-Fraktion: Antrag zur "Beitragsfreiheit Kindergärten/-

tagesstätten für 3 bis 6-jährige 
Vorlage: 0171/2017 

 
 
 
 
mehrheitlich abgelehnt 
Ja 4  Nein 14  Enthaltung 1   
 
 
 
 
gez. Peter Harz    gez. Dirk Schröder 
Vorsitzender    Schriftführer 
Söhrewald, den 04.12.2017    Söhrewald, den 04.12.2017 
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